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Biorga Contra Spray gegen
Unkräuter 500 ml
Gebrauchsfertiger Spray gegen einjährige
Unkräuter und Ungräser

Gebrauchsfertiger Spray gegen einjährige Unkräuter und Ungräser. Eignet sich bestens, um gezielt einzelne Pflanzen zu behandeln.
Biorga Contra Spray gegen Unkräuter ist ein natürliches Totalherbizid auf Basis von Pelargonsäure. Die Wirkung setzt auf Basis von
Kontakt ein und bekämpft sowohl Unkräuter wie auch Ungräser. Bereits nach wenigen Stunden ist die Wirkung sichtbar.

ANWENDUNG
Art der Anwendung: Gebrauchsfertig, unverdünnt, gezielt auf trockene Unkräuter und Ungräser spritzen Optimaler Einsatz:
Unkräuter/Ungräser < 10 cm Höhe, sonniges, warmes Wetter, wüchsige Pflanzen Nach der Anwendung: 6–8 Std. kein Regen Kontakt mit
Kulturpflanzen vermeiden: Grüne oder unverholzte Pflanzenteile dürfen nicht benetzt werden → Anwendung unter Abschirmung
Einsatzbereiche: Kern- und Steinobst: ab 2. Standjahr, Mai–August Brachen/Gemüsebeete: spätestens 7 Tage vor Saat oder Pflanzung
Bäume & Sträucher (ausser Forst): bis Ende September Blumenkulturen: Rabatten, Stauden, Rosen, Grünpflanzen, bis Ende Juli Verboten
auf: Dächern, Terrassen, Lagerplätzen, Strassen, Wegen, Böschungen, Grünstreifen entlang von Strassen/Gleisanlagen

DOSIERUNG
Aufwandmenge: 80–100 ml/m² Behandlungen: Maximal pro Parzelle/Jahr beachten Wiederholung: Bei mehrjährigen
Unkräutern/Ungräsern nach 5–10 Tagen erneut behandeln, falls nötig

ZU BEACHTEN
SP1: Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leere Gebinde
gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur Notfallauskunft bei Vergiftungen: Tox Info Suisse, T. 145 oder 044
251 66 66.

Geeignet für Garten, Hausrasen
Wirkzeit sofort wirksam
Packgrössen 0.5 kg
Dosierung
Saison Frühling, Sommer, Herbst
Produkt Biorga Contra
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Fertigspray / Totalherbizid
Wirkstoff: Pelargonsäure
AL-Flüssigkeit (Anwendung unverdünnt) Gehalt: 21,6 % (21,7 g/l)
Eidg. Kontr.-Nr.: W 7471‑2
Bewilligung: Für die nichtberufliche Verwendung zugelassen

Lagerung
Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens-
und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken)
unbeschränkt haltbar. Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in
Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben.

Entsorgung
Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur
Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.


